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Leitung und Facharzt/ Fachärztin der Beratungsstelle 
für Menschen mit Behinderung, Krebs und chronischen 
Erkrankungen (w/m/d)

Stand: September 2024 Erstellt von: Ges ID 16 30.09.2024    
       Stellenzeichen       Datum           Unterschrift der  Amtsleitung/Stellenzeichen

1. Beschreibung des Arbeitsgebietes

Fachaufgaben 
- Wahrnehmung fachärztlicher Aufgaben auf der Grundlage des Gesundheitsdienst-Ge-

setzes (GDG) und der für die BfB geltenden Gesetze, Verordnungen und Richtlinien 
- Sozialmedizinische Beratung und Hilfevermittlung für erwachsene Menschen mit Behin-

derung, Krebs und chronischen Erkrankungen sowie deren Angehörige 
- Erstellung sozialmedizinischer Gutachten und Stellungnahmen zu beantragten Leistun-

gen und Maßnahmen bei den Leistungsträgern Sozialamt und Jobcenter, z. B. Maßnah-
men der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (Eingliederungshilfe), sowie krank-
heits- und behinderungsbedingte Mehrbedarfe 

- Leitung von Helferkonferenzen 
- Erstellung von Pflegegutachten auf der Grundlage der Begutachtungsrichtlinien des 

medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MdK) für nicht Pflegeversicherte 
- Durchführung von Sprechstunden und Hausbesuchen 
- Mitarbeit in Gremien und Facharbeitsgruppen 
- Teilnahme an der ärztlichen Rufbereitschaft an Wochenenden und Feiertagen 
- Teilnahme und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für medizinisches und so-

zialpädagogisches Fachpersonal; Präsentation sozialmedizinischer Themen 
- Öffentlichkeitsarbeit 
- Zuarbeit zur Gesundheitsberichterstattung 
- Nutzung der für den Fachbereich aktuellen Fassung von Fachsoftware 

Bereich: Gesundheitsamt / Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung, Krebs 

und chronischen Erkrankungen (BfB) 

Kapitel / Titel: 4100 / 42801 

Planstellen-Nr(n).: 50682297 



1 Nachweis durch fachliche Beurteilung durch Ges L erforderlich 
2 Gilt im Zeitpunkt eines Auswahlverfahrens nicht als zwingendes Auswahlkriterium. 
3 Gilt im Zeitpunkt eines Auswahlverfahrens nicht als zwingendes Auswahlkriterium. 
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Leitungsaufgaben 
- Leitung und Koordination des Dienstes 
- Dienst- und Fachverantwortung für alle Mitarbeiter*innen des Fachbereiches 
- Vertretung des Gesundheitsamtes nach außen und innen im Auftrag der Amtsleitung 
- Arbeitsorganisation und Steuerung des internen Dienstablaufes, Dienstaufsicht  
- Anleitung der Mitarbeiter*innen 
- Ergebnisverantwortung für die Produkte des Dienstes 
- Abwesenheitsvertretung der Fachbereichsleitung 
- Schlusszeichnung gem. § 48 GGO I 

Besonderheiten 
- Wahlhelfende Tätigkeit in einem Wahl- oder Abstimmungsvorstand bzw. im 

Bezirkswahlamt des Bezirks Marzahn-Hellersdorf 
- Mitarbeit im Katastrophenschutz 

2. Bewertung des Aufgabengebietes und formale sowie sonstige Anforderungen

2.1 Bewertung 
EG: 15 Fgr. 8, Teil II Abschnitt 2.2 der Anlage A zum TV-L 

2.2 Formale Anforderungen 
Abschluss einer wissenschaftlichen Hochschule (Master, Diplom, Magister, 2. Staatsprü-
fung) in den Fachrichtungen Humanmedizin inkl. Approbation bzw. Berufserlaubnis und 
Facharzt/-ärztin für Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Chirurgie, Physikalische und  
Rehabilitative Medizin oder  
vergleichbare Facharztweiterbildungen entsprechend den unterschiedlichen Weiterbil-
dungsordnungen der Landesärztekammern 1 

2.3 Sonstige Anforderungen 

Sonstige Qualifikation Zusatzqualifikation Sozialmedizin 2 

Berufserfahrung Berufserfahrung in der Arbeit mit behinderten und von 
Behinderung bedrohten Menschen 3 



*) 4 = unabdingbar       3 = sehr wichtig       2 = wichtig       1 = erforderlich 
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3. Leistungsmerkmale Gewichtungen* 

3.1 Fachkompetenzen 4 3 2 1 

Spezielle Fach- und Rechtskenntnisse 

3.1.1 Soziale und medizinische Rahmenbedingungen 

Kenntnisse auf dem Gebiet der Arbeit mit behinderten und von Behinde-
rung bedrohten Menschen 

3.1.2 Medizinische Rechtsgebiete 

Kenntnisse des Gesundheitsdienst-Gesetzes (GDG), §§ 11, 15, 23 des 
Psychisch-Kranken-Gesetzes (PsychKG), des Präventionsgesetzes 
(PRÄVG) 

3.1.3 Rahmengebende Sozialgesetzgebung 

Kenntnisse der §§ 30, 31 SGB XII (Sozialhilfe), §§ 99 ff SGB IX (Rehabili-
tation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen),  Kenntnisse §§ 2, 
16 a SGB II (Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende), § 27 SGB 
V (Gesetzliche Krankenversicherung) SGB XI (Soziale Pflegeversiche-
rung), Bundesteilhabegesetz (BTHG) und Kenntnisse des Asylbewerber-
leistungsgesetzes (AsylbLG) 

3.1.4 Auf Betreuung bezogenes bürgerliches Recht 

Kenntnisse des Betreuungsgesetzes (BtG), des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches insb. §§ 1896-1908k BGB, des Pflege-Versicherungsgesetzes (Pfle-
geVG) 

3.1.5 Fachsoftware 

Kenntnisse im Umgang mit der Fachsoftware in der jeweils gültigen Fas-
sung: (BfBI) 



*) 4 = unabdingbar       3 = sehr wichtig       2 = wichtig       1 = erforderlich 
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Gewichtungen* 

4 3 2 1 

Allgemeine Fach- und Rechtskenntnisse 

3.1.6 Verwaltungsaufbau 

Aufbau und die Ablauforganisation der Berliner Verwaltung, insbeson-
dere des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf von Berlin 

3.1.7 Verwaltungsgesetze 

Gesetze der Berliner Verwaltung und die dazu gehörigen Verwaltungs-, 
Ausführungs- und Durchführungsvorschriften (z.B. AZG, VwVfG, VwZG) 

3.1.8 Geschäftsordnung für die Berliner Verwaltung 

GGO I 

3.1.9 Haushaltsrecht 

Berliner Haushaltsrecht, insbesondere Landeshaushaltsordnung (LHO), 
Ausführungsvorschriften (AV LHO), Haushaltstechnische Richtlinie (HtR) 
sowie KLR 

3.1.10 Personalmanagement 

Inhalte, Methoden und Instrumente des Personalmanagements (Personal-
entwicklung, -planung, -führung, Wissenstransfer, Jahresgespräch, etc.), 
personalvertretungsrechtliche Kenntnisse (PersVG, LGG, SGB IX, DV Ge-
sundheit und sonstige einschlägige Dienstvereinbarungen, z. B. DV Flex, 
Beurteilungsvorschriften, Frauenförderplan  

3.1.11 Datenschutz 

Berliner Datenschutzgesetz (BlnDSG), EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO), Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

3.1.12 Gleichbehandlung/ Interkulturelle Öffnung 

Kenntnisse des Antidiskriminierungsrechts und entsprechender Förderge-
setze (AGG, LADG, VV Inklusion behinderter Menschen, PartMigG, LGG, 
LGBG, UntSexIdGlG etc.) 

3.1.13 IT 

MS-Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) 



*) 4 = unabdingbar       3 = sehr wichtig       2 = wichtig       1 = erforderlich 
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  Gewichtungen* 

3.2 Persönliche Kompetenzen 4 3 2 1 
      

3.2.1 Leistungs-, Lern- und Veränderungsfähigkeit     
 Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen engagiert zu arbeiten, 

den Handlungsrahmen auszufüllen und aktiv Wissen und Erfahrungen ein-
zubringen sowie sich auf neue Aufgaben einzustellen und neue Kenntnisse 
zu erwerben. 

> handelt zielorientiert und übernimmt Verantwortung für das Ergebnis 
> arbeitet ohne nennenswerte Fehler und Leistungsschwankungen 
> behält in Stresssituationen und unter Zeitdruck den Überblick 
> strebt nach Verbesserung der eigenen Arbeitsleistung 

    

3.2.2 Organisationsfähigkeit     
 Fähigkeit, vorausschauend zu planen und zu strukturieren und entspre-

chend zu agieren. 

> setzt sinnvolle Prioritäten 
> koordiniert Arbeitsabläufe sach-, zeit- und personengerecht 
> handelt systematisch und strukturiert 
> legt Arbeitsergebnisse zu einem für den Arbeitsablauf zweckmäßigen 

Zeitpunkt vor 

    

3.2.3 Ziel- und Ergebnisorientierung     
 Fähigkeit, Denken und Handeln auf ein gewünschtes Ziel hin auszurichten 

und die erforderlichen Ressourcen effizient einzusetzen. 

> denkt und handelt vorausschauend 
> setzt sich realistische Ziele und Schwerpunkte 
> hält Vorgaben/ Vereinbarungen ein 
> nutzt vorhandene Informationen, Kontakte und Expertenwissen 

    

3.2.4 Entscheidungsfähigkeit     
 Fähigkeit, zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen und 

dafür Verantwortung zu übernehmen. 

> ermittelt die zur Entscheidung erforderlichen Informationen 
> trifft auch in schwierigen Situationen klare Entscheidungen 
> macht Entscheidungen adressatenorientiert transparent, entscheidet 

rechtzeitig, termingerecht und übernimmt Verantwortung 
> revidiert/modifiziert getroffene Entscheidungen vor dem Hintergrund 

neuer Erkenntnisse und Informationen 

    

      



*) 4 = unabdingbar       3 = sehr wichtig       2 = wichtig       1 = erforderlich 
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  Gewichtungen* 

3.3 Sozialkompetenzen 4 3 2 1 
      

3.3.1 Kommunikationsfähigkeit     
 Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutauschen. 

> äußert sich in Wort und Schrift strukturiert, flüssig und verständlich 
> hört aktiv zu, reflektiert und lässt ausreden 
> gibt Informationen aktuell, umfassend, gezielt und verständlich weiter 
> beteiligt sich ergebnisorientiert an Diskussionen 

    

3.3.2 Kooperationsfähigkeit     
 Fähigkeit, sich konstruktiv respektvoll mit anderen auseinanderzusetzen 

und partnerschaftlich zusammen zu arbeiten; Konflikte zu erkennen und 
tragfähige Lösungen anzustreben. 

> verhält sich offen, berechenbar und hilfsbereit 
> arbeitet vertrauensvoll und konstruktiv mit anderen zusammen 
> unterstützt andere mit Informationen/der Weitergabe von Wissen 
> erkennt Konflikte und thematisiert sie in sachlicher Form; trägt aktiv zur 

Konfliktlösung bei 

    

3.3.3 Dienstleistungsorientierung     
 Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für den/die externen und internen 

Kunden/Kundinnen zu begreifen. 

> berät sachlich (zu Alternativen, Nutzen, Risiken, Folgen) und bietet ge-
eignete Dienstleistung an 

> richtet die Arbeit systematisch auf Kunden/Kund(inn)eninteressen aus 
> erläutert Entscheidungen und Verfahrensabläufe nachvollziehbar 
> findet im Umgang mit Kundinnen und Kunden den richtigen Ton 

    

3.3.4 Diversity-Kompetenz      
 Fähigkeit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Menschen (u.a. hin-

sichtlich Lebensalter, Geschlecht, Behinderung, Migrationsgeschichte, 
Religion, sexueller und gesellschaftlicher Identität, chronischer Krankheit, 
sozialem Status, Sprache) wahrzunehmen, in der Aufgabenwahrnehmung 
zu berücksichtigen, bestehende Barrieren abzubauen und einen diskrimi-
nierungsfreien und wertschätzenden Umgang zu pflegen. 

> wendet Kenntnisse des Antidiskriminierungsrechts und entsprechende 
Fördergesetze an (AGG, LADG, VV Inklusion behinderter Menschen, 
PartMigG, LGG, LGBG, UntSexIdGlG etc.) 

> ist fähig zum Perspektivwechsel 
> berücksichtigt die Förderung von Vielfalt in der Aufgabenwahrneh-

mung, nimmt bestehende strukturelle Barrieren wahr und wirkt darauf 
hin, diese abzubauen.  
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 Gewichtungen* 

 4 3 2 1 
      

3.3.5 Migrationsgesellschaftliche Kompetenz (gemäß § 3 Absatz 4 PartMigG)      
 Fähigkeit, bei Vorhaben, Maßnahmen und Programmen die Auswirkun-

gen auf Personen mit und ohne Migrationsgeschichte beurteilen und ihre 
Belange berücksichtigen zu können, die durch Diskriminierung und Aus-
grenzung von Personen mit Migrationsgeschichte entstehenden teilhabe-
hemmenden Auswirkungen zu erkennen und zu überwinden sowie insbe-
sondere im beruflichen Kontext Personen mit Migrationsgeschichte res-
pektvoll und frei von Vorurteilen und Diskriminierung zu behandeln. 

> weiß um die strukturelle Benachteiligung von Menschen mit Migrati-
onsgeschichte und wendet Kenntnisse über Instrumente zu deren Ab-
bau an 

> lehnt Diskriminierung und Ausgrenzung ab und möchte diese über-
winden 

> berücksichtigt die Belange der Menschen mit Migrationsgeschichte 
und richtet die Aufgabenwahrnehmung bedarfs- und zielgruppenge-
recht aus.  
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  Gewichtungen* 

3.4 Führungskompetenzen 4 3 2 1 
      

3.4.1 Strategische Kompetenz     
 Fähigkeit, das eigene Denken und Handeln auf langfristige Ziele auszu-

richten, Entwicklungen und Probleme frühzeitig zu erkennen, folgerichtig 
zu beurteilen und denkbare Lösungen unter Berücksichtigung von Ge-
samtinteressen zu finden. 

> richtet die Arbeitsorganisation auf die zu erreichenden Ziele aus 
> überblickt Gesamtzusammenhänge 
> erkennt Entwicklungstendenzen, analysiert sie 
> steuert, unterstützt und überprüft vorausschauend den Zielerrei-

chungsprozess 

    

3.4.2 Personalentwicklungskompetenz     
 Fähigkeit, die Potenziale und Motive der Beschäftigten zu erkennen, zu 

erhalten und so zu fördern, dass ein optimales Verhältnis zwischen den 
Bedarfen und Zielen der Organisation und den Bedarfen und Zielen der 
Beschäftigten entsteht. Fähigkeit, die gesetzliche Verpflichtung zur För-
derung von Frauen und Gleichstellung aus § 3 Abs. 1 LGG im Umgang 
mit weiblichen Beschäftigten anzuwenden (Frauenförderkompetenz). 
> erhält und fördert gezielt die Qualifikation der Mitarbeiter und Mitar-

beiterinnen 
> kennt/nutzt Personalentwicklungsmethoden, -instrumente sowie  

-maßnahmen 
> bringt den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen Wertschätzung entgegen 
> sorgt für Gleichberechtigung und Gleichbehandlung und bezieht die 

Ziele des Frauenförderplans in die Personalentwicklungsplanung ein 

    

3.4.3 Selbstentwicklungskompetenz     
 Bereitschaft und Fähigkeit, eigenes Verhalten zu reflektieren, Stärken und 

Grenzen realistisch einzuschätzen und sich (persönlich/ fachlich) zu mo-
tivieren und weiterzuentwickeln. 

> zeigt Problembewusstsein, Eigeninitiative und Engagement 
> zeigt sich gegenüber neuen Herausforderungen aufgeschlossen sowie 

lern- bzw. fortbildungsbereit 
> stellt sich schnell auf neue Situationen ein und um 
> greift Anregungen, Kritik und neue Ideen auf und bezieht sie in sein/ihr 

Handeln ein 

    

3.4.4 Innovationskompetenz     
 Fähigkeit, veränderte Anforderungen aktiv anzunehmen, Veränderungen 

zielgerichtet einzuleiten bzw. umzusetzen und kreativ neue Ideen zu ent-
wickeln. 

> verfolgt Entwicklungen und erkennt Veränderungsbedarf 
> stellt gewohnte Verfahren, Denkmuster und Entscheidungen bei Be-

darf in Frage 
> initiiert Veränderungs- und Verbesserungsprozesse 
> bezieht Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Veränderungsprozesse ein 

    

      



 

 Gewichtungen* 

 4 3 2 1 
      

3.4.5 Repräsentations- und Netzwerkkompetenz     
 Fähigkeit, die eigene Organisation und das Land Berlin nach außen über-

zeugend zu vertreten, mit Partnerinnen und Partnern innerhalb und au-
ßerhalb der eigenen Organisation offen und zielbezogen neue Kontakte 
zu knüpfen und so zu pflegen, dass nachhaltige Vorteile für alle Beteilig-
ten entstehen. 

> tritt vor Personengruppen sicher und adressatengerecht auf 
> organisiert und pflegt auch informelle, bereichsübergreifende Zusam-

menarbeit 
> stellt sich flexibel auf unterschiedliche Gesprächspartner/ innen ein 
> vertritt das Bezirksamt und das Land Berlin positiv nach außen 

    

      

 




